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Mit seiner Entscheidung vom 25.7.2018 stellt der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) – entgegen seiner bisherigen Sichtweise – klar,  dass eine Gemeinde 
den Vorsteuerabzug aus einem zunächst nur hoheitlich genutzten Investiti-
onsgut (hier ein Grundstück) nachträglich noch geltend machen kann, wenn 

es zu einem späteren Zeitpunkt durch Nutzungsänderung auch für unternehmerische 
Zwecke verwendet wird.

Dazu legt der EuGH fest, dass ein Recht auf Berichtigung der auf eine als Investitionsgut 
erworbenen Immobilie entrichteten Vorsteuer dann besteht, wenn beim Erwerb der Im-
mobilie diese zum einen sowohl für besteuerte als auch für nicht besteuerte Tätigkeiten 
verwendet werden konnte, und zum anderen die Gemeinde die Absicht, die Immobilie 
einer besteuerten Tätigkeit zuzuordnen, nicht ausdrücklich bekundet, aber auch nicht 
ausgeschlossen hat.

Anmerkung: Dieses Urteil kann auch für privatwirtschaftliche Unternehmen große Be-
deutung erlangen. Obwohl es zur Investitionstätigkeit einer Gemeinde gefällt wurde, 
dürfte es  auch auf alle vergleichbaren Investitionen von Einrichtungen anderer Rechts-
formen und natürlicher Personen anwendbar sein. Im Zeitpunkt der Investition muss 
nicht zwingend die Absicht bekundet werden, das Investitionsgut dem Unternehmen 
zuzuordnen, wenn nicht ausgeschlossen wurde, dass es auch für eine vorsteuerunschäd-
liche Tätigkeit verwendet werden könnte. So könnte in der Praxis ein Unternehmer einen 
Pkw, für den er zum Zeitpunkt des Erwerbs keine Zuordnung zum Unternehmen getrof-
fen hat, anders als bisher, z. B. ab dem 2. Jahr der Pkw-Nutzung, grds. einen anteiligen 
nachträglichen Vorsteuerabzug im Wege einer Vorsteuerberichtigung geltend machen.

Weist ein Unternehmer in einer Rechnung einen höheren Umsatzsteuerbe-
trag aus, als er nach dem Gesetz schuldet (unrichtiger Steuerausweis), so 
schuldet er diesen Betrag auch gegenüber dem Finanzamt. Hiervon erfasst 
werden auch die Fälle, in denen ein Unternehmer Umsatzsteuer für steuer-
freie Umsätze gesondert ausgewiesen hat. 
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Eine Rechnung kann jedoch berichtigt werden, wenn Angaben in der Rechnung unzu-
treffend sind. Zur Berichtigung müssen die fehlenden oder unzutreffenden Angaben 
durch ein Dokument, das spezifi sch und eindeutig auf die Rechnung bezogen ist (Rech-
nungskorrektur), übermittelt werden. 

Die wirksame Berichtigung eines Steuerbetrags erfordert nach Auffassung des Bundes-
fi nanzhofs in seiner Entscheidung vom 16.5.2018 jedoch grundsätzlich, dass der Unter-
nehmer die vereinnahmte Umsatzsteuer an den Leistungsempfänger zurückgezahlt 
hat. Die Rechnungsberichtigung als formaler Akt gegenüber dem Leistungsempfän-
ger allein reicht für die wirksame Berichtigung eines Steuerbetrags, mit der Folge, 
dass dieser dem Rechnungsaussteller zu erstatten ist, nicht aus.

Da der Leistende den berichtigten Steuerbetrag vom Leistungsempfänger im Regelfall 
bereits vereinnahmt hat, würde eine Erstattung durch das Finanzamt (FA) allein auf-
grund der Rechnungsberichtigung ohne Rückzahlung der Steuer den Leistenden un-
gerechtfertigt bereichern. Dieser würde doppelt begünstigt; denn einerseits hat er das 
Entgelt zzgl. Umsatzsteuer regelmäßig bereits vereinnahmt und andererseits könnte er 
den berichtigten Steuerbetrag vom FA nochmals verlangen. Dies ginge allein zulasten 
des Leistungsempfängers. Gleichzeitig müsste der Fiskus befürchten, vom Leistungs-
empfänger auf Erstattung der Umsatzsteuer an ihn in Anspruch genommen zu werden.

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie die im Um-
satzsteuergesetz vorgeschriebenen Angaben enthalten. Dazu gehören u. a. 
der vollständige Name und die vollständige Anschrift des leistenden Unter-
nehmers und des Leistungsempfängers.

Nachdem die Frage der erforderlichen korrekten Angaben der „vollständigen Rech-
nungsanschrift“ vom deutschen Fiskus teilweise strenger gesehen wird als vom Euro-
päischen Gerichtshof, hat der Bundesfi nanzhof (BFH) diesem in einem Vorabentschei-
dungsersuchen die Frage vorgelegt, ob der Begriff der „Anschrift“ dahin zu verstehen ist, 
dass der Steuerpfl ichtige an diesem Ort seine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt oder ob 
es ausreicht, dass er dort lediglich zu erreichen ist. 

Nunmehr hat der BFH – als Folgeurteil des Europäischen Gerichtshofs – mit zwei Ur-
teilen vom 21.6.2018 entschieden, dass eine Rechnung für den Vorsteuerabzug eine 
Anschrift des leistenden Unternehmers enthalten muss, unter der er postalisch erreich-
bar ist (sog. Briefkastenanschrift). Danach müssen die wirtschaftlichen Tätigkeit des 
leistenden Unternehmers unter der Anschrift nicht ausgeübt werden, die in der von 
ihm ausgestellten Rechnung angegeben sind (Änderung der Rechtsprechung).

Anmerkung: Die Frage, ob bei der Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs ordnungs-
gemäße Rechnungen vorliegen, ist regelmäßig Streitpunkt in Außenprüfungen. Die 
Rechtsprechungsänderung kann für Unternehmer, die nach ihrer Geschäftstätigkeit zum 
Vorsteuerabzug berechtigt sind, die Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs erleichtern. 
Bitte beachten Sie aber, dass auch die weiteren im Gesetz geforderten Angaben auf 
einer „ordnungsgemäßen“ Rechnung enthalten sind!

Für die private Nutzung eines zu mehr als 50 % betrieblich genutzten Kfz 
sind pro Kalendermonat 1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der 
Erstzulassung zzgl. der Kosten für Sonderausstattung einschließlich Umsatz-
steuer anzusetzen, wenn kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird. 
Die 1-%-Regelung ist eine stark typisierende und pauschalierende Bewer-

tungsregelung. Deshalb bleiben Besonderheiten hinsichtlich der Art und der Nutzung 
des Kfz ebenso unberücksichtigt wie nachträgliche Änderungen des Fahrzeugwertes.

Nunmehr hat der Bundesfi nanzhof (BFH) mit Urteil vom 15.5.2018 dazu entschieden, 
dass auch wenn die Anwendung der 1-%-Regelung seit 2006 voraussetzt, dass das Kfz 
zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird, es verfassungsrechtlich nicht geboten ist, die 
nach der 1-%-Regelung ermittelte Nutzungsentnahme auf 50 % der Gesamtaufwen-
dungen für das Kfz zu begrenzen.
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Im entschiedenen Fall berechnete das Finanzamt den Wert für die Nutzungsentnahme 
nach der 1-%-Regelung mit 7.680 € (1 % x 64.000 € x 12 Monate). Der Steuerpfl ichtige 
ermittelte die Gesamtkosten des Pkw hingegen mit 10.998,40 € und setzte ca. 50 % 
dieser Kosten (5.498,59 €) steuerlich für die private Nutzung des Pkw an. Er verlangte 
den Wert der Nutzungsentnahme auf maximal 50 % der Gesamtkosten zu begrenzen. 
Dem folgte der BFH nicht.

Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte sind Werbungskosten. Zur Abgeltung dieser Aufwen-
dungen ist für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätig-
keitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer 

der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 € anzusetzen. 
Mit der Entfernungspauschale sind „sämtliche Aufwendungen“ abgegolten, die durch 
die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte veranlasst sind.

Eine Ausnahme sieht das Gesetz allein für solche Aufwendungen vor, die durch die Be-
nutzung öffentlicher Verkehrsmittel anfallen. Damit fallen nach Auffassung des Finanz-
gerichts Baden-Württemberg (FG) in seiner Entscheidung vom 19.1.2018 auch außer-
gewöhnliche Kosten unabhängig von ihrer Höhe unter die Abgeltungswirkung. Insofern 
sind sowohl Aufwendungen für Sach- als auch für Personenschäden, die auf dem Weg 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entstehen, durch die Entfernungspau-
schale abgegolten. Eine Auslegung etwa dahingehend, dass Personenschäden nicht von 
der Abgeltungswirkung erfasst werden, ist nach Auffassung des FG nicht angezeigt.

Zu den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit gehören neben Gehältern 
und Löhnen auch andere Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäftigung 
gewährt werden. Darunter fallen auch sog. Sachbezüge.
 
Sachbezüge sind alle nicht in Geld bestehenden Einnahmen. Ein Sachbezug 

liegt auch vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Anspruch, eine Sach- und 
Dienstleistung beziehen zu können, einräumt. Solche Sachbezüge bleiben steuerfrei, 
wenn die sich (nach Anrechnung der vom Steuerpfl ichtigen gezahlten Entgelte) erge-
benden Vorteile insgesamt 44 € im Kalendermonat nicht übersteigen. 

Der Wert des vom Arbeitnehmer erlangten Sachvorteils ist mit dem üblichen Endpreis 
am Abgabeort anzusetzen. Endpreis im Sinne der Vorschrift ist der Preis, der im allge-
meinen Geschäftsverkehr von Letztverbrauchern für identische bzw. gleichartige Waren 
tatsächlich gezahlt wird.

Nunmehr hatte der Bundesfi nanzhof zu entscheiden, wie sich eine Versand- und Hand-
lingpauschale auf den Preis des Sachbezugs auswirkt. In seiner Entscheidung vom 
6.6.2018 stellt er dazu fest: Liefert der Arbeitgeber die Ware in die Wohnung des Ar-
beitnehmers, liegt eine zusätzliche Leistung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer 
vor. Der Vorteil hieraus ist in die Berechnung der Freigrenze von 44 € einzubeziehen. 
Entsprechendes gilt, wenn der günstigste Einzelhandelspreis des Sachbezugs am Markt 
im Versand- oder Onlinehandel gefunden wird. Ist der Versand dort als eigenständige 
Leistung ausgewiesen und nicht bereits im Einzelhandelsverkaufspreis und damit im 
Endpreis enthalten, kommt der geldwerte Vorteil aus der Lieferung „nach Hause“ bei der 
Berechnung der Freigrenze von 44 € zum Warenwert hinzu.

Das Eheöffnungsgesetz bestimmt, dass nach der Umwandlung der Le-
benspartnerschaft in eine Ehe für die Rechte und Pfl ichten der Lebenspart-
ner der Tag der Begründung der Lebenspartnerschaft maßgebend ist. Danach 
sind die Lebenspartner so zu stellen, als ob sie am Tag der Begründung der 
Lebenspartnerschaft geheiratet hätten. 

Das Finanzgericht Hamburg (FG) entschied mit Urteil vom 31.7.2018, dass das Eheöff-
nungsgesetz ein außersteuerliches Gesetz ist und damit grundsätzlich geeignet sei, ein 
sog. rückwirkendes Ereignis im Sinne der Abgabenordnung darzustellen, das eine Ände-
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rung der bestandskräftigen Einkommensteuerbescheide ab 2001 rechtfertigt. Die Be-
standskraft ist kein derart tragendes Prinzip des Rechts, dass eine Änderung bestands-
kräftiger Bescheide infolge einer Gesetzesänderung in jedem Fall einer ausdrücklichen 
gesetzlichen Anordnung der Rückwirkung bedarf.

Weil die Zusammenveranlagung nach dem Splittingtarif in vielen Fällen zu einer Ver-
ringerung der Steuerlast führt, beantragten im entschiedenen Fall die Steuerpfl ichtigen, 
die für Eheleute vorgesehene Zusammenveranlagung nachträglich für alle Jahre seit 
Beginn ihrer Lebenspartnerschaft, also ab 2001. Dem folgte das Finanzamt nicht. Das 
FG gab den Steuerpfl ichtigen recht, ließ allerdings die Revision zum Bundesfi nanzhof in 
München zu. Hier wird man abwarten müssen, wie dieser entscheidet.

Das zunächst als Jahressteuergesetz 2018 geplante Gesetzesvorhaben wur-
de nunmehr vom Bundeskabinett in den „Entwurf eines Gesetzes zur Ver-
meidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ umgetauft.

Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz sollen insbesondere Umsatzsteuerausfälle beim 
Handel mit Waren auf elektronischen Marktplätzen im Internet verhindert werden. Da-
nach sollen Betreiber von elektronischen Marktplätzen zum einen künftig bestimmte 
Daten ihrer Nutzer, für deren Umsätze in Deutschland eine Steuerpfl icht in Betracht 
kommt, vorhalten sowie zum anderen für die entstandene und nicht abgeführte Um-
satzsteuer aus den auf ihrem elektronischen Marktplatz ausgeführten Umsätzen in Haf-
tung genommen werden können. Das gilt insbesondere dann, wenn sie Unternehmer, die 
im Inland steuerpfl ichtige Umsätze erzielen und hier steuerlich nicht registriert sind, auf 
ihrem Marktplatz Waren anbieten lassen.

Im Bereich der Einkommensteuer soll zur Förderung der Elektromobilität für Elektro- 
und Hybridelektrofahrzeuge bei der Dienstwagenbesteuerung die Bemessungsgrundlage 
nach der Listenpreismethode halbiert werden. Die Absenkung betrifft dann sowohl die 
1-%-Regelung (dann 0,5-%-Regelung) als auch die Fahrtenbuchmethode. Die Begüns-
tigung für E-Fahrzeuge soll auf drei Jahre begrenzt werden.

Des Weiteren sind Anpassungen im Bereich der Körperschaftsteuer geplant. Dort soll 
insbesondere eine verfassungskonforme Regelung des Verlustabzugs bei Kapitalgesell-
schaften erreicht werden.

Anmerkung: Ob in dieses sog. Omnibus-Gesetz noch weiter Änderungswünsche aus den 
Ländern einfl ießen, ist zzt. noch offen. Über die einzelnen – für Sie relevanten – Rege-
lungen werden wir Sie weiter informieren, sobald detailliertere Informationen vorliegen.
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Sozialversicherungsbeiträge 29.10.2018

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.     
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2010 = 100 

Juli = 111,6; Juni = 111,3; Mai = 111,2; April = 110,7; März = 110,7; Februar = 110,3; Januar = 109,8; 
2017: Dezember = 110,6; November = 109,9; Oktober = 109,6; September = 109,6.
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz 
sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


